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Wie Sie aus meinem Vorwort erkennen können ist 
das Jahr 2021 von intensiver Bautätigkeit geprägt. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie um Verständnis 
für diese wichtigen Bauvorhaben und auch um 
Verständnis, falls es zu kleinen Zeitverzögerungen 
bei manchen Bauabschnitten kommen sollte. 

Am 17. April findet wieder der alljährliche Früh-
jahrsputz statt. Hierbei darf ich Sie bitten uns zu un-
terstützen, damit unser Gemeindegebiet wieder von 
Müll gesäubert wird. 

Ihr (Euer) Bürgermeister Thomas Derler

VORWORT BÜRGERMEISTER

Liebe Mitterdorferinnen  
und Mitterdorfer!
Erfreulicherweise darf ich Ihnen mitteilen, dass wir 
am 2. März die Baueinleitung für den Geh- und 
Radweg Greith Abschnitt B und C (Einfahrt Rosen-
berg bis zur Einfahrt Richtung Weinhof Deutsch) 
durchgeführt haben. Somit werden die Bauarbeiten 
im März begonnen und wenn alles nach Plan läuft, 
sollte die Bauphase zu Beginn der Sommerferien ab-
geschlossen sein. 

Außerdem wird zeitgleich auch der Baustart für die 
neue Busbucht in Radling erfolgen. Dadurch ist 
zukünftig ein sicheres Überqueren der B72 zu den 
Bushaltestellen möglich. 

Der weitere Ausbau der Glasfaserleitungen steht 
ebenfalls in den Startlöchern. Sobald die G31 den 
Start freigibt, werden wir wieder BürgerInneninfor-
mationen vor Ort durchführen und die Grundstücks-
besitzerInnen in den betroffenen Gebieten rechtzei-
tig seitens der Gemeinde informieren. 

BAUERNMARKT  
IN MITTERDORF

INFORMATION 
ÖFFNUNGSZEITEN

Aufgrund des Karfreitags 
findet der Bauernmarkt 
schon am Donnerstag, 

dem 1. April statt.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Die Direktvermarkter

Das Gemeindeamt ist am Karfreitag, 
dem 2. April 2021 geschlossen.

Wir sind am Dienstag, dem 6. April 2021 
wieder wie gewohnt für sie da.

Der Vorstand, der Gemeinderat und die 
Bediensteten der Gemeinde Mitterdorf an 
der Raab wünschen ein frohes Osterfest!
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DIE SPÖ MITTERDORF INFORMIERT

lem zielführend eingesetzt werden – zum Woh-
le unserer Gemeinde und aller BürgerInnen, die 
es ebenso wie ich genießen in Mitterdorf zu le-
ben. Meine jahrelange berufliche Erfahrung als 
Bilanzbuchhalterin werde ich in diese Tätigkeit 
ebenso einfließen lassen, wie mein Engagement, 
meinen Ehrgeiz und meine Zielstrebigkeit. 

Kraft und Energie für diese Aufgaben sammle ich 
im Kreise meiner Familie, in der wir immer für-
einander da sind sowie in meinem Garten oder 
beim Schwimmen und Tauchen im Meer. Möge 
mir der lange Atem, den man dafür haben muss, 
helfen auch in herausfordernden Zeiten immer 
positiv zu bleiben und Ihnen bzw. Euch eine gute 
Gemeindekassierin zu sein. 

Edith Schlemmer  
Gemeindekassierin

Liebe Mitterdorferinnen, 
liebe Mitterdorfer,

es ist mir eine Freude mich an dieser Stelle bei 
Ihnen bzw. bei Euch vorstellen zu dürfen. Mein 
Name ist Edith Schlemmer. Ich bin 52 Jahre alt. 
Aufgewachsen am Hohenkogl, wohne ich mit 
meiner Familie nun direkt im Ort Mitterdorf. Als 
Ehefrau, zweifache Mutter und mittlerweile auch 
stolze Oma, liegt mir die Zukunft unserer Ge-
meinde natürlich sehr am Herzen.

Bereits vor mehr als 10 Jahren habe ich mich 
daher entschlossen unseren Ort als Mit-
glied des Gemeinderates aktiv mitzugestal-
ten. In diesen Jahren ist es – dank eines tollen 
Teams unter der Führung von Walter Ederer –  
unserer Fraktion gelungen an Stärke zu gewin-
nen und bei der vergangenen Gemeinderatswahl 
sogar stimmenstärkste Partei zu werden. Nach 
Walters Rückzug ist es nun an uns, diese erfolg-
reiche Arbeit fortzuführen und ihm an dieser 
Stelle noch einmal herzlich für seinen Einsatz zu 
danken. Ihm als Gemeindekassierin nachfolgen 
zu dürfen ist mir eine besondere Ehre. 

Als meine Hauptaufgaben in dieser Funktion 
betrachte ich es, auf eine sinnvolle Bedarfszu-
weisung ebenso zu achten wie dafür zu sorgen, 
dass alle Gelder möglichst sparsam und vor al-

Mein Name ist Tina Schirgi, ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem 
Mann und meinen zwei Kindern in St. Kathrein am Offenegg.

Ich freue mich, dass ich seit März als Kindergartenpädagogin und Lei-
terin bei euch im Kindergarten arbeiten darf. Davor habe ich 14 Jahre 
als Pädagogin bei der Stadtgemeinde Weiz gearbeitet und konnte dort 
zahlreiche Erfahrungen sammeln. 

Nicht alle Kinder lernen das Gleiche zur gleichen Zeit auf die gleiche 
Art und Weise. Kinder dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Entwicklung 
gerade befinden und sie ein kleines Stück in ihrem Leben zu begleiten, 
zu fördern und zu beobachten ist für mich eine große Ehre.

Mit einem liebevollen, respektvollen und offenen Umgang möchte ich 
den Grundstein für ein gutes Miteinander legen.

NEUE LEITERIN IM KINDERGARTEN TINA SCHIRGI
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STELLENAUSSCHREIBUNG

Reinigungskraft 
für Kindergarten und Sporthaus

Arbeitsbeginn:  1. April 2021
Beschäftigungsausmaß: 25 Wochenstunden (vorwiegend Nachmittagsdienst)

Anstellungserfordernisse: 
•  Gesundheitliche Eignung, einwandfreier Leumund, österreichische Staatsbürgerschaft 

bzw. EU-/EWR-Angehörige/r.
•  Führerschein der Klasse B.
•  Freundliche Umgangsformen, Pünktlichkeit und Belastbarkeit.
•  Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst.

Bewerbungsunterlagen: 
•  Lebenslauf mit genauer tabellarischer Aufstellung 
•  Kopie der Zeugnisse der letzten Pflichtschulklasse, des Abgangszeugnisses 

der zuletzt besuchten Schule sowie der Dienstzeugnisse (soweit vorhanden).

Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt nach dem Gehaltsschema des Stmk. Vertragsbedienstetengesetzes.

Bewerbungsfrist:
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 19. März 2021 an die Gemeinde 
Mitterdorf, Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab oder per E-Mail: gde@mitterdorf-raab.gv.at 

Der Bürgermeister: Thomas Derler

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Gemeinde Mitterdorf/Raab schreibt 
ab April 2021 folgende Stelle aus:



NEUES VOM KINDERGARTEN

Wir erlebten heuer eine lustige, 
fröhliche und ganz bunte Faschingszeit. 
Am Faschingdienstag waren Prinzessinnen, 
Superhelden, Bienen, Dinos, Polizisten und 
noch viele andere Faschingshelden im Kindergarten. 
Es wurde gespielt, getanzt und gelacht und sogar 
der Kasperl besuchte uns. Ganz herzlich wollen 
wir uns beim Herrn Bürgermeister für die  
leckeren Faschingskrapfen bedanken. 

So wüscht es So wüscht es 
der Kindergartender Kindergarten

Die Sandra ist unser Heinzelmännchen hier im Haus, 
montiert Regale, Haken und malt schmutzige Wände aus.

Bricht beim Laster die Achse oder beim Puppenhaus der Balkon, 
Kein Problem – unsere Sandra richtet das schon.
Und nach den Ferien - da haben wir geschaut: 
Sandra hat uns eine Küche zum Sand spielen gebaut.
Mit Spüle, Rohr und echtem Herd, 
die ist von unbezahlbarem Wert!
Auch die Werkbank wird nun aktiviert  
und mit ihren Hasen unser Kindergarten dekoriert.
Wir können ihr gar nicht genug DANKE sagen, 
wir sind sooooooo froh, dass wir sie haben!

Ein ganz großes Danke wollen wir auch Sandra Kaiser 
sagen, die uns eine einzigartige Spielküche und eine 
geniale Werkbank für den Garten gebaut hat. Außer-
dem hat sie uns viele Hasen aus Holz gemacht, die 
wir gemeinsam bemalten und die jetzt unseren Kin-
dergarten schmücken. 
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ARBEITNEHMERVERANLAGUNG

Allen Bewohnern unserer Gemeinde, die noch keine Arbeitnehmerveranlagung für die 
Jahre 2016 bis 2020 gemacht haben, helfen wir an diesem Nachmittag sich ihr Geld 
kostenfrei vom Finanzamt zurückzuholen. Folgende Unterlagen werden benötigt:

SONDERAUSGABEN:
Versicherungsbestätigungen oder Einzahlungsbelege der Versicherungen, Rückzahlungs-
belege für Kredite oder Rechnungen für Wohnraumschaffung bzw. -sanierung, Zahlungs-
beleg für Spenden an gemeinnützige Organisationen.

WERBUNGSKOSTEN:
Aus- und Weiterbildungskosten, Berufsausbildungskosten für Kinder (Berufsschule bzw. 
 Studium), Kosten für Arbeitsmittel, Reisekosten, die nicht von der Firma bezahlt werden, etc.

AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:
Nachweise über Krankheitskosten, Zahnersatzkosten, 
Sehbehelfe sowie Behindertenausweise bitte mitbringen.

KINDERFREIBETRAG:
SV-Nummern und Geburtsdaten von Kindern, für die Familienbeihilfe gewährt wird.

Jeder der einen Finanz-Online Zugang hat, bitte den Zugangscode mitbringen. Auch 
wenn kein Zugangscode vorhanden ist, ist es kein Problem. Wenn alle Unterlagen 
vollständig sind, können wir den Steuerausgleich an Ort und Stelle erledigen. Sie 
ersparen sich dadurch den Weg zum Finanzamt.

Als Ansprechpartner und zur Unterstützung an diesem Aktionstag sind dabei:

Lucia Steinbauer Leitende Angestellte in einer Steuerberatungskanzlei
Büromitarbeiter der Gemeinde

Es zahlt sich aus! 
Alle (auch Lehrlinge und Dienstnehmer die keine Lohnsteuer bezahlen sowie Pensionisten 
die auch geringe Pensionen beziehen – Ausnahme: Pensionsbezieher mit Ausgleichszulage) 
haben die Möglichkeit, eine Gutschrift über die Arbeitnehmerveranlagung zu erhalten.
Auch Bauern, die pauschaliert sind und keine Lohnsteuer bezahlen, aber Kinder haben, 
für die Familienbeihilfe gewährt wird, erhalten zumindest den Alleinverdiener Absetz-
betrag zurück.

Bitte unbedingt mit der Gemeinde Mitterdorf / R. einen Termin vereinbaren 03178 / 5150

Öffnungszeiten:
Mo., Di., und Fr. von 7.30 bis 12.00 Uhr | Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr

Machen Sie mit – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holen Sie sich Ihr Geld vom Finanzamt zurück

Donnerstag, dem 25. März
ab 14.00 Uhr

Gemeindeamt Mitterdorf / Raab



MITTERDORFER GEMEINDENACHRICHTEN SEITE 7
AMTLICHE MITTEILUNG NR. 03/2021

„Der große steirische Frühjahrsputz“ 2021 wird in bewährter Weise in Zusammen-
arbeit mit dem ORF Steiermark, den Abfallwirtschaftsverbänden und der privaten 

 Entsorgungswirtschaft durchgeführt. Auch heuer ist es Ziel, diese Flurreinigungs aktion 
möglichst flächendeckend in allen steirischen Gemeinden durchzuführen.

Alle BewohnerInnen, die sich auch für ein „Sauberes Mitterdorf“ engagieren möchten, 
sind zur Mithilfe an dieser Aktion eingeladen.

„Der große steirische Frühjahrsputz“

Termin: 17. April 2021 

Treffpunkt: ASZ 

Zeit: 8.00 bis 12.00 Uhr

 
Alle am Frühjahrsputz Mitwirkenden nehmen an einem 
großen Gewinnspiel teil. Einfach die Gewinnkarte, die Sie 
mit Ihrem Müllsammelsack erhalten, ausfüllen und in Ihrer 
Gemeinde oder im Altstoffsammelzentrum abgeben! 

Nur gemeinsam können wir für ein sauberes Mitterdorf sorgen!

Im Anschluss gibt es eine Jause!

FRÜHJAHRSPUTZ

17. April 
2021
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BRAUCHTUMSFEUER

Nach den Bestimmungen des Bundesluftrein-
haltegesetzes ist das Verbrennen von pflanzlichen 
Materialien außerhalb dafür genehmigter 
Anlagen ganzjährig verboten. Für das Entfachen 
von „Brauchtumsfeuern“ bestehen Ausnahmen 
mit strengen zeitlichen Einschränkungen.

Brauchtumsfeuer?
Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von 
Brauchtumsveranstaltungen, die ausschließlich 
mit trockenem, biogenem Material beschickt 
werden. Als solche Feuer gelten:

•  Osterfeuer am Karsamstag (3. April 2021); 
das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 
15 Uhr des Karsamstags bis 3 Uhr früh am 
Ostersonntag zulässig; Ein Ausweichen auf 
den „Kleinen Ostersonntag“ (der Sonntag nach 
dem Ostersonntag), ist nicht zulässig.

•  Sonnwendfeuer (21. Juni 2021); da der 
21. Juni 2021 auf einen Monntag fällt, ist das 
Entzünden eines Brauchtumsfeuers anlässlich 
der Sonnenwende auch am nächsten, auf 
den 21. Juni nachfolgenden Samstag (26. Juni 
2021) zulässig.

•  Feuer im Rahmen regionaler Bräuche, die 
das Abheizen eines Feuers beinhalten, wenn 
sie auf eine langjährige, gelebte Tradition mit 
eindeutigem Brauchtumshintergrund verweisen 
können (diese Feuer sind bei der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen!).

Bei hoher Ozonbelastung sind zusätzliche 
Verbote möglich.

So „feuern“ sie richtig: Es darf nur trockenes 
Holz (Baum- und Strauchschnitt) ohne Rauch- 
und Geruchsentwicklung punktuell (d.h. im 
unmittelbaren Anfallsbereich der Materialien) 
verbrannt werden (nur unter diesen 
Voraussetzungen handelt es sich nicht um 
Abfall). Ein „Zusammensammeln“ von Strauch- 
und Baumschnitt zu sehr großen Feuern ist nicht 
zulässig! In jedem Fall sollten Sie bereits länger 
gelagertes Material umlagern, um Kleintieren (z.B. 
Igel, Mäuse, Vögel) ein Überleben zu ermöglichen! 
Keinesfalls dürfen Abfälle, insbesondere 
Altholz (Baumaterial, Verpackungen, Paletten, 

Möbel, usw.) und nicht biogene Materialien 
(Altreifen, Gummi, Kunststoffe, Lacke, usw.) bei 
Brauchtumsfeuern mitverbrannt werden.

Dabei ist auch zu beachten, dass von der 
Gemeinde bzw. von einem privaten Unternehmen 
abgeholter Strauch- und Baumschnitt 
(Grünschnittsammelstellen, Strauch schnittabfuhr, 
Häckseldienst) als Abfall gilt und daher keinesfalls 
für Osterfeuer verwendet werden darf. Die 
Gemeinde bzw. das Unternehmen hat mit der 
Übernahme die Verpflichtung zur Verwertung 
nach den Vorgaben der Verordnung über die 
Sammlung biogener Abfälle übernommen!

Die bei den Brauchtumsfeuern anfallenden 
Aschen sind entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
Bei einer stofflichen Verwertung sind die 
Vorgaben der Richtlinie für den sachgerechten 
Einsatz von Pflanzenaschen zur Verwertung auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
(BMLFUW, Jänner 2011) einzuhalten.

Verbrennen von nicht geeigneten Materialien 
und das Verbrennen außerhalb der vorge 
sehenen Brauchtumstage (Karsamstag, 21. Juni – 
Sonnwendfeier) wird von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630,– 
gemäß Bundesluftreinhaltegesetz bestraft!

Materialien pflanzlicher Herkunft sind im 
unmittelbaren Bereich des Haushaltes oder 
der Betriebsstätte zu verwerten (Einzel- 
oder Gemeinschaftskompostierung) oder 
der Sammlung biogener Abfälle (Biotonne, 
Altstoffsammelzentrum, Grünschnittsammel-
stelle, Häckseldienst, usw.) zuzuführen. Nutzen 
Sie diese Möglichkeiten und verzichten Sie auf 
das Abbrennen im Freien! Damit vermeiden Sie 
auch, dass Kleintiere qualvoll im Feuer verenden!

Brauchtumsfeuer, worauf ist zu achten?
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

ENERGIEFÖRDERUNG

Die Gemeinde Mitterdorf an der Raab führt in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Agrolab Group wieder 
die halbjährliche Trinkwasseruntersuchung durch. 
Als Untersuchungstermin wurde der 25. März 2021 

Pos. Leistung/Bezeichnung Anzahl Preis/LE Gesamtpreis
1 Probenahme An-/Abfahrt pauschal 1) 1 € 25,– € 25,–

2 Probenahme Inspektion vor Ort 2) 0,5 € 60,– € 30,–

3 Mindestuntersuchung (chem. u. bakteriolog.) 1 € 81,– € 81,–

4 Gutachten nach TWV / Codex B1 1 € 15,– € 15,–

Gesamtsumme € 151,–

festgelegt. Um diesen Untersuchungstermin wahr-
zunehmen, bedarf es einer Anmeldung im Ge-
meindeamt bis spätestens 18. März 2021. Die 
Verrechnung erfolgt direkt mit der Firma Agrolab.

1) Preis gilt nur im Rahmen einer geplanten Probenahmetour, wochentags innerhalb der Regel-Arbeitszeit des Außendienst.
2) Bei der angegebenen Stundenanzahl handelt es sich um einen Schätzwert. Die Berechnung der Kosten erfolgt nach dem 
tatsächlich angefallenen Zeitaufwand. In Rechnung gestellt werden jeweils angefangene 1/4 Stunden.

Energieförderungen 
für Private 2021
Was wird gefördert?

•  Für die Umstellung von Öl, Kohle oder Gas auf 
ein klimafreundliches Heizsystem gibt es vom 
Bund max. € 5.000,– („Raus-aus-Öl“-Bonus) 
und vom Land Steiermark max. € 3.600,–.

•  Thermische Solaranlagen werden vom Bund 
mit max. € 700,– gefördert und vom Land Stei-
ermark mit max. € 150,–/m².

•  Gefördert wird ebenso die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen. € 250,–/kWp werden vom 
Bund zur Verfügung gestellt.

•  Eine attraktive Fördermöglichkeit besteht für 
die thermische Sanierung: Max. € 6.000,– pro 
Antrag fördert der Bund im Rahmen der Sanie-
rungsoffensive. Vom Land gibt es zusätzlich 
einen 15%-igen Direktzuschuss oder einen 
30%-igen Annuitätenzuschuss.

Die Landesförderungen sind mit den Bundesför-
derungen (z.B. „Raus-aus-Öl“-Bonus) kombinier-
bar.

Lokalen Energieagentur – LEA GmbH

Tel.: 03152/85 75-500  
E-Mail: office@lea.at 
www.lea.at

Infos & Kontakt
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LAUFTREFF

Der Beginn kann nur stattfinden, wenn die Covid 19-Maßnahmen es erlauben.
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Dringende 
Wohnungssuche

Tüchtige junge Familie, fünfköpfig, 
sucht günstige Wohnung oder Häuschen 

möglichst mit Garten, ca. 100 m2.

Dr.in Sissy Geiger 
Tel.: 0676/73 777 62 

E-Mail: suggeiger@me.com

GESUCHT!

KASTANIENBÄUME 
ZU VERKAUFEN!

ÖVP PREISSCHNAPSEN 

Das Preisschnapsen 
der ÖVP 

am 27. März 2021 
wird aufgrund der 
aktuellen Situation 

leider abgesagt.

Abgesagt!

BLUTSPENDEN

24. März 2021
11.00–13.00 Uhr 

und 14.00–19.00 Uhr 
Rotkreuz-Bezirksstelle Weiz

29. März 2021
16.00–19.00 Uhr 

Mittelschule St. Ruprecht a.d. Raab
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FF HOHENKOGL/MITTERDORF INFORMIERT
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

Tätigkeitsbericht 2020 der 
FF Hohenkogl/Mitterdorf
Der Tätigkeitsbericht für das Feuerwehrjahr 2020 
ist fertig! Es war für die FF Hohenkogl/Mitterdorf 
ein sehr interessantes Jahr. Covid-19 stellte den 
Dienstbetrieb komplett auf den Kopf. Die oberste 
Priorität war die Aufrechterhaltung der Einsatz-
bereitschaft! Ausbildungseinheiten, Übungen 
und alle sonstigen Zusammenkünfte abseits der 
Einsatztätigkeit mussten teilweise komplett ein-
gestellt werden. Bewerbe, auf die wir uns Wo-
chenlang vorbereitet haben, wurden kurz davor 
abgesagt. Nur einzelne Personen duften das 
Feuerwehrhaus betreten, um Reinigungsarbei-
ten bzw. dringende Reparaturarbeiten durchzu-
führen. All diese Maßnahmen haben dazu bei-
getragen, die Einsatzbereitschaft unserer Wehr 
immer aufrechtzuerhalten, um bestmöglich für 
die Bevölkerung in einer Notsituation da zu sein!  
Das dies bis jetzt auch gelungen ist, verdanken 
wir der gesamten Mannschaft unserer Wehr, die 

mit ihrer Disziplin und Einhaltung aller Hygiene-
maßnahmen bei den Einsätzen und Tätigkeiten 
dazu beigetragen haben.
Trotzdem war das letzte Jahr keinesfalls ruhig. 
Insgesamt verzeichneten wir vom 1. Jänner bis 
zum 31. Dezember 63 Einsätze. Für die Aus- und 
Weiterbildung wurden 105 Übungen abgehal-
ten. Auch die Feuerwehr– und Zivilschutzschule 
in Lebring stellte heuer mehrmals ihren Betrieb 
ein. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Kurse 
abgesagt. Trotzdem besuchten noch 10 Personen 
10 Kurse an der Feuerwehrschule in Lebring bzw. 
auf Bereichsebene! Die meisten Bewerbe auf Be-
reichs- und Landesebene wurden aufgrund von 
Corona ebenfalls abgesagt. Auch intern wurden 
fast alle Veranstaltungen abgesagt. Einzig unsere 
Wehrversammlung im Februar und ein Wandertag 
im August konnten noch durchgeführt werden.
Insgesamt wurden von den Mitgliedern der 
FF Hohenkogl/Mitterdorf im Zeitraum von 
1. Jänner bis 31. Dezember 6.698 freiwillige 
und unbezahlte Stunden geleistet!
Der komplette Tätigkeitsbericht 2020 ist auf 
unserer Homepage unter www.ffhohenkogl.at 
downloadbar. Viel Spaß beim Lesen!


